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(Nr. 1501.) Gesetz, betreffend die Abwehr und Unterdrückung der Reblauskrankheit. Vom

3. Juli 1883.

Wir Wilhelm von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König

von Preußen etc.

verordnen zur Ausführung der internationalen Reblaus-Konvention vom 3. No-

vember 1881 (Reichs-Gesetzbl. für 1882 S. 125) im Namen des Reichs, nach
erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags, was folgt:

§. 1.

Alle Rebpflanzungen unterliegen der Beaufsichtigung und Untersuchung durch
die von den Landesregierungen ermächtigten Organe. Die letzteren sind befugt,
zum Zweck von Nachforschungen nach der Reblaus (Phylloxera vastatrix) die
Entwurzelung einer entsprechenden Anzahl von Rebstöcken zu bewirken.

§. 2.

Die Landesregierungen werden die Rebpflanzungen überwachen lassen.
Insbesondere sind diejenigen Rebschulen, in welchen Reben zum Verkaufe

gezogen werden, einer regelmäßigen, mindestens alljährlichen Untersuchung zu
unterwerfen. Die höheren Verwaltungsbehörden können Ausnahmen zu Gunsten
derjenigen kleineren Rebschulen gestatten, in welchen ausschließlich in der Gegend

übliche Rebsorten gezogen werden.

§. 3.

Im Falle der Ermittelung des Insekts liegt den Landesregierungen ob,
nach Möglichkeit Verfügungen zu treffen, welche eine Verbreitung desselben zu
verhindern geeignet sind.
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Zu diesem Behufe können die Landesregierungen namentlich

1. verbieten, daß Reben, Rebtheile, Weinpfähle (Rebstützen) oder Erzeug-
nisse des Weinstocks, ferner auch, daß andere Pflanzen oder Pflanzen-
theile von dem betreffenden Grundstücke entfernt werden;

2. die Vernichtung der angesteckten oder dem Verdacht einer Ansteckung

unterworfenen Rebpflanzungen und die Unschädlichmachung (Desinfektion)des Bodens anordnen;
3. die Benutzung des Grundstücks zur Kultur von Reben für einenbe-

stimmten Zeitraum untersagen.

Die vorbezeichneten oder sonst erforderlichen Maßregeln können einzeln oder
in Verbindung mit einander angeordnet werden; dieselben können auf Theile des
Grundstücks beschränkt, aber auch auf mehrere Grundstücke und erforderlichenfalls
auf größere Bezirke erstreckt werden.

§. 4.

In den Weinbaugebieten des Reichs werden alle Gemarkungen (Ortsfluren),
in welchen Weinbau betrieben wird, bestimmten Weinbaubezirken zugetheilt. Die
Grenzen dieser Bezirke werden von den betheiligten Landesregierungen festgesetzt
und durch den Reichskanzler im Centralblatt für das Deutsche Reich bekannt

gemacht.
Die Versendung und die Einführung bewurzelter Reben in einen Weinbau-

bezirk ist untersagt.
Für den Verkehr zwischen den einzelnen Weinbaubezirken können mit Zu-

stimmung des Reichskanzlers Ausnahmen von diesem Verbote von den Landes-

Zentralbehörden zugelassen werden; auch können die höheren Verwaltungsbehörden
der einzelnen Bundesstaaten Ausnahmen zu Gunsten desjenigen gestatten, welcher
Rebpflanzungen in benachbarten Weinbaubezirken besitzt.

Innerhalb des einzelnen Weinbaubezirks ist der Verkehr mit bewurzelten
Reben aus Rebschulen verboten, in welchen andere als in diesem Bezirke
übliche Rebsorten gezogen werden oder innerhalb der letzten drei Jahre gezogen
worden sind.

Weinbau im Sinne dieses Gesetzes ist die Pflanzung und Pflege der Rebe
zum Zweck der Weinbereitung.

§. 5.

Der Reichskanzler wird die Ausführung dieses Gesetzes und der auf Grund
desselben erlassenen Anordnungen überwachen.

Tritt die Reblauskrankheit in einer solchen Gegend des Reichsgebiets oder
in solcher Ausdehnung auf, daß von den zu ergreifenden Maßregeln die Gebiete
mehrerer Bundesstaaten betroffen werden müssen, so hat der Reichskanzler oder
ein von ihm bestellter Reichskommissar für Herstellung und Erhaltung der Einheit
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in den seitens der Landesbehörden zu treffenden oder getroffenen Maßregeln zu
sorgen und das zu diesem Zweck Erforderliche anzuordnen, nöthigenfalls auch die
Behörden der betheiligten Bundesstaaten unmittelbar mit Anweisung zu versehen.

§. 6.

Von jedem Auftreten der Reblaus, sowie von jeder einen dringenden Ver-
dacht des Vorhandenseins des Insekts begründenden Erscheinung innerhalb eines
Bundesstaates wird die Regierung des letzteren, unter eingehender Darlegung aller
in Betracht kommenden Verhältnisse, namentlich auch der ermittelten oder muth-
maßlichen Ursache der Ansteckung, dem Reichskanzler stets unverweilt Mittheilung
machen.

§. 7.

Die Regierungen der Bundesstaaten, in welchen das Vorhandensein der
Reblaus festgestellt ist, werden in einem dem Zweck entsprechenden Maßstabe
eine Karte aufstellen und richtig erhalten, welche den Stand der Krankheit jeder-
zeit ersichtlich macht.

Auf Grund der bezüglichen Mittheilungen wird der Reichskanzler eine das
ganze Reichsgebiet umfassende Karte herstellen lassen und die Grenzen der als
angesteckt oder wegen der Nähe von Ansteckungsherden als verdächtig zu betrach-
tenden Bodenflächen bestimmen.

Ebenso werden die Regierungen der Bundesstaaten dem Reichskanzler im
Laufenden zu erhaltende Verzeichnisse derjenigen Gartenbau- oder botanischen An-
lagen, Schulen und Gärten mittheilen, welche regelmäßigen Untersuchungen in
angemessener Jahreszeit unterliegen und amtlich als den Anforderungen der inter-
nationalen Reblaus-Konvention entsprechend erklärt worden sind.

§. 8.

Der Eigenthümer oder Nutzungsberechtigte eines Grundstücks, auf welchem
die Reblaus auftritt oder Anzeichen für das Vorhandensein des Insekts sich finden,
ist verpflichtet, hiervon der Ortspolizeibehörde unverzüglich Anzeige zu machen.

§. 9.

Die Kosten der nach Maßgabe dieses Gesetzes auf obrigkeitliche Anordnung
ausgeführten Vernichtung von Rebpflanzen und Unschädlichmachung des Bodens
fallen demjenigen Bundesstaate zur Last, in dessen Gebiete die infizirte Rebpflanzung
belegen ist.

§. 10.

Derjenige, dessen Rebpflanzungen von den in den §§. 1 bis 3 bezeichneten
Maßregeln betroffen worden, ist befugt, den Ersatz des Werthes der auf obrig-
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keitliche Anordnung vernichteten und des Minderwerthes der bei der Untersuchung
beschädigten gesunden Reben zu verlangen.

Die Bestimmungen darüber:

1. von wem diese Entschädigung zu gewähren und wie dieselbe aufzubringen ist,

2. nach welchen Normen die Entschädigung zu ermitteln und festzustellen ist,

sind von den einzelnen Bundesstaaten zu treffen.

§. 11.

Der Anspruch auf Entschädigung (§. 10) geht verloren, wenn der Eigen-
thümer oder Nutzungsberechtigte der im §. 8 ihm auferlegten Verpflichtung wissentlich
oder aus einem vertretbaren Versehen nicht nachgekommen ist.

§. 12.

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften der §§. 4 und 8 dieses Gesetzes,
gegen die auf Grund desselben erlassenen Anordnungen oder gegen die zur Ver-
hütung der Verbreitung der Reblauskrankheit erlassenen Einfuhr- und Ausfuhr-
verbote werden mit Geldstrafe bis zu 150 Mark oder mit Haft bestraft.

§. 13.

Durch dieses Gesetz werden die Bestimmungen des Gesetzes, Maßregeln
gegen die Reblauskrankheit betreffend, vom 6. März 1875 (Reichs-Gesetzbl. S. 175)
nicht berührt.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem
Kaiserlichen Insiegel.

Gegeben Bad Ems, den 3. Juli 1883.

(L. S.) Wilhelm.

v. Boetticher.
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